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Abschnitt A
51 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im versicherungsvertrag bezeichneten
fahrbaren oder transportablen Geräte, sobald sie betriebsfertig sind.
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und
soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz
nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie während
eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2. Zusälzlichversicherbare Sachen
Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusätzlich versichert
Zusatzgeräte und Reserveteile.

3. Folgeschäden
Nur als Folge eines dem Grunde nach versichertem Sachschaden an
anderen Teilen der versicherten Sache versichert sind Schäden an
a) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ketten,

Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen und Bereifungen;
b) Werkzeuge aller Art

4. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) Wechseldatenträger
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen

erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen

d) Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von Gütern im Rahmen
eines darauf gerichteten Gewerbes oder von Personen dienen

e) Wasser- und Luftfahzeuge sowie schwimmende Geräte
f) Einrichtungen von Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubaracken,

Werkstätten, Magazinen. Labors und Gerätewagen

52 Versichefte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende
Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten Sachen
(Sachschaden)
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine
Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für
die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten
vorhersehen müssen, wobei nur grobe Fahdässigkeit schadet.
lnsbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter,
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler,
c) Kuzschluss, Überstrom oder Überspannung;

Laslschriftverfahren

Ratenzahlung

Prämie bei vozeitiger Vertragsbeendigung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Gefahrerhöhung

Überversicherung

Mehrere Versicherer

Versicherung für fremde Rechnung

Übergang von Ersa2ansprüchen

Kündigung nach dem Versicherungsfall

Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
Vollmacht des Versicherungsvertreters
lm Mietvertrag geregelte Selbstbehalte zwischen
lvlieter und Vermieter
Repräsentanten
Verjährung
Zuständiges Gericht

Anzuwendendes Recht

Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;
Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;
Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Abstuz eines
Luftfahzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; des gilt
jedoch nicht für Baubüros, Baucontainer, Baubuden,
Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors und
Gerätewagen;
Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung
Elektronische Bauelemente
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile)
der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine ver-
sicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine
Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise
auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache
insgesamt eingewirkt hat. lst dieser Beweis nicht zu erbringen,
so genügt die überuiegende Wahrscheinlichkeit, dass der
Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von
außen zurückzuführen ist. Für Folgeschäden an weiteren
Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.
Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden
Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung
Geleistet.
durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge von
Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub;
bei Tunnelarbeiten oder Arbeiten unter Tage;
durch Versaufen oder Verschlammen infolge der besonderen
Gefahren des Einsa2es auf Wasserbaustellen
Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen keine Entschädigung für Schäden
durch Vorsatz oder große Fahrlässigkeit des
Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;
Durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg,
Revolution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;
Durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive
Substanzen;
Während der Dauer von Seetransporten;
Durch lvlängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten bekannt sein mussten;
Durch zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von außen
einwirkenden Einflüssen des bestimmungsgemäßen Einsatzes,
soweit es sich nicht um Folgeschäden handelt;
Durch
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cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

dd) übermäßigen Ansalz von Kess€lstein, Schlamm oder sonstigen Ablage-

rrrngen;

diese Ausschlüsse gelten nicht für befiachbarte Teile der versicherten

5ache, die in{olge eines solchen Schadens beschädigt werden und nicht

auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) bis dd) bereits erneuerungsbe-

dürftig waren;

die Ausschlüss€ gemäß bb) bis dd| gelten ferner nicht in den Fällen von

Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, witd

nach dem Stand der Tethnik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei 8e-

dienungs-, Material- oder Auslührungsfehlern nach dem Stand der

Iechnik rur Zeit der Hetstellung;

h) durch €inratz einer Sache. deren Reparatuöedürftigkeit dem Versicherungs-

nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein musste; der Vetsicherer

leistet jedoch Entshädigung, wenn der Schaden ni(ht durch die Repäratur-

bedürftigkeit verursacht wurde oder w€nn die Sache zur Zeit des Schadens

mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behellsmäBig repäriert wär;

i) soweit für sie ein Dritter als liefurant (Hersteller oder HändleQ, Werkunter-

nehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.

Eestreit€t der Dritte seine tinlrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst

Entschädigung frgibt sich nach Zahlung der Enlschädigung, diss ein Drit-

ter für den Schaden eintreien muss und bestteitet der Dritte dies, so behält

der Versicherungsnehmer runächst die bereits gezahlte Entschädigung

! 86 WG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle nicht. Der

Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosien und nach den Wei-

sungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlkhen{alls gerichllich

geltend ru machen:

Die tntschädigung ist zurückruzahlen, wenn der Vetsicherungsnehmer einer

$,leisunq des Versicherers nkht folgt oder soweit det Dritte dem Versiche-

rrngsnehmer 5chadenersatz l€istet

5 t Versicherto lnbiess€o

1 Versichert ist das lntetesse des Versichetungsnehmers

lst der Versicherungsnehmer nicht Eig€ntümer, :o ist auch das lnteresse des

Eigentümets v€rsi(hsrt Di€ Bestimrnungen zu versicherten Schäden und Gefah'

ren bleiben unborührt,

2. Beisicheruaqsübereignunggiltdiesauchdann,wennderVersicherungsnehmer

das Eigentum nach Abschluss der Versicherung überträgt.

lm Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß $$ 95 ff WG zur Ver-

äußerung der versicherten 5ache

3. Hal der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft. so

ist äuch das lnleresse des Käufers versichert. Der Versicherer leistet jedoclr kei-

ne tntschädigung für Schäden, lür die der Versicherungsnehmer als Lieferant

(Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutteten hat oder ohne auf

den Iinzelfall bezogene Sonderabreden €inzutreten hätte.

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dtitten als Mieter, Pächter, Ent-

leiher oder Verwahrer übergeben, so ist auch das lnteresse dieses Dritten versi
(hert, soweit dies besonders vereinbart ist

g 4 Veri<herungsort

Versicherungsxhutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes Vetsicherungs-

ort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke oder Ein-

satzgebiete.

! 5 Versichenrngsmr! Venicherungsumme; UnttYenicherung

1 Versicherungswert

Versicherüngswert ist der Neuwerl

a) Neuwert ist der jeweils gültige listenpreis der versicherten Sache im Neu-

zustand zuzüglich der Bezugskosten (z 8. Kosten für Verpackung, Fracht,

Zölle, Montage),

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geiührt, so ist der letzte

List€npreis der Sache im Neuzustand zuzüglith der Eezugskosten maßge"

bend; dieser Eetlag ist entsprechend der Preisentwicklung füt vergleichbare

Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpteis. so tritt at dessen Stelle der

Kauf- oder Lie{erprers det Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskos'

ten; dieser Betrag ist entsptechend der Preisentwicklung IÜr vergleichbare

Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

Kann weder €in Listenpreis noch ein Kauf- oder lieferpreis ermittelt wer-

den, so ist die Summe der Kosten maßgebend, die jeweils notlvendig war,

um die Sache rn der vorliegenden gleirhen An lnd Güte (r, B Konstruktion,

Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten

wiederherzustellen Dieser Betrag ist entsprechend der Pteisentwicklung zu

vermindern odet ru erhöhen

Rabatle und Prei:zuge:tändnisse bleiben 1ür den Versicherungswe( unbe-

rücksirhtiqt-

c) lst der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht bere.htigt, so ist

die Umsatzste!€r einzubeziehen

2 Versicherungssumme

Die im Versicherungsvertrag für jede vetsicherte Snche genannte Versiche-

rungssumme soll dem Versitherungsw€* entsprethen. Det Versicherungsneh-

mer soll die Versicherungssumme für die versicherte Sache während der Dauet

des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpas-

sen, Dies gilt auch, wenn werterhöhende Anderungen vorgenommen w€rden.

3- Unterversicherung

lst die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des

Eintrittes des Versicherungsialles, so besteht Unterversicherung.

5 6 Venicherte und ni(ht venich€rte Korten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

aJ Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-

mer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwen-

dung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte.

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte 5a-

chen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme ie vereinbar-

ter Position; dies gilt jedoth nicht, soweit Autwendungen au{ Weisung des

Versicherers entstanden sind

c) Nicht ver5ichert sind Aufuendungen für leistungen der ftuerwehr oder an-

derer lnstitutionen, die im öffentlichen lnleresse zut Hilfeleistung verpflich-

tet sind, wenn diese leistungen in öffentlichen lntetesse erbtacht werden.

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen edorderlichen Betrag auf

Verlangen des Versicherungsnehmers vorzus(hieBen.

2, Kosten für die Wiederherstellung von Daten

ä) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Däten de5 Betriebssys-

tems. welche für die Grundlunktion der versicherten Sache totwendig sind,

sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten

infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenttäger

einqetr€ten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

c) Der Ersats dieser Arfwendungen und die Enbchädigung für venicherte Sachen

betragen zusanmen hö,chstens die Versicherungssumme ie vereinbaüer Position.

3. Zusätzliche Kasten

5oweit vereinbart, sind über die Wiederherstellunqskosten hinaus die nachfol-

gend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versiche-

rungssumme auf erstes Risiko versichen. Oie jeweils vereinbarte Versicherungs-

summe vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

a) Aufräumungs-, Dekontaminätions- und Entsorgungskosten

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer intolge eines dern

Grunde nach versicherten Schadens aulwenden muss, üm vetsiche*e

und nirht versicherte Sachen, deren Teile oder Resle, die sich an der

Schadenstätte befinden

- aufzuräumen uld nötigenfalls zu d€kontaminieren;
* ru vernichten oder in die närhstgelegene geeignete Abfallbeseiti-

gungsanlage zu lranspottieten und dort zu beseitigen.

bb) Nicht versichen sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Ent-

sorgung von Erdreich oder Gewässern, Kosten für die Beslttigung von

Beeinträchtigungen des Grundwassers oder der Natur sowie von Emis-

sionen in der Luft.

Nrcht versichert sind ferner Aufwendungen des Versitherungsaehrnett

aufgrund der Einliefererhaft ung.

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer

aus einem anderen Versicheiungsvertrag Ersalz beanspruchen kann,

b) Dekontaminations- und Enlsorgungskosten füt Erdreich

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer Kontami-

nätion du{ch einen dem Grunde nach versicherten Schaden aufqtund

behördlicher Anordnungen aulwenden muss, um

- Erdreich der Schaden:tätte zu untersuchen und nötigenfalls zu de-

kontaminieren oder auszutauschenj

- den Aushub zu vernichten oder in die nächJtgelegcne geeignete

Deponie zu transportieren und dort abzrlagern;

- insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Eintritt des Schadens

wiederherzustellen

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, so{ern die behödli
chen Anordnungen

- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor

Eintritt des Schadens erlas5en wxrden;

- Kontamination belreifen, die nachweislich inlolge dieses Schadens

entstanden ist;
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- innerhalb von neun Monaten seit ginlitt des Sch:dens ergangen

sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Re€htsmittelfrislen

innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden

cc) Wird durch den Schaden eifie bereits bestehende Kontamination des

€rdreiches erhöh! so sind nur die Aufwendungen versichert, die den lür

eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Bekag

übersteigen, und zwar ohne Rücksicht daraul ob und wann dieser ße-

trag ohne den Schaden aufgewendel worden wäre.

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenialls durch Sachver-

ständige festgestellt.

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnlngen oder auf-

grund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließ-

lich der Einliefererhaftung sind nicht versichert

ee) Entschädigung wird nicht Eeleistet, soweit der Versicherungsnehmer

aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann

c) Eevregungs- und Schuukosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde

nach versicherten Schadens aufuenden muss, wenn zum Zwecke der Wie-

derherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache ändere 5ä-

chen beweg! veränderl oder geschützt werden müssen, insbesondere Auf-

wendungen für De- und Remontage, für Durchbruch. Abriss oder Wieder-

aufbau von Gebäudeteilen oder für das tueitern von Öffnungen-

d) [uftfrachtkosten

Dies sind ltlehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsnehmer infolge
eines dem Grunde nach versicherten Teilschadens zum ZrÄ,ecke der Wieder,

herstellung der versicherten Sache aufwenden rruss

! 7 Umfung der Enuchädigung

1. Wiederherslellungskosten

im khadenlall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden untersrhi€d€n.

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des

Wert€s d€s Altmaterials nicht höher sind als der Zeit\ivert der versicherten 5a-

che unmittelbar vor [intritt des Versicherungsfalles. Sind die Wiederherstel"

iungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor

Der Zeitwert ergibt sich ass dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für

Alter, Abnutzung und technischen Zustäfid

Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen hezeichnet sind, gelten

auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich zlsammen ge-

hören-

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposilion aufgeführ1, so gelten sie

nicht als einheitliche 5ache, sofern diese eigenständig verwendet werden kön-

nen.

2, Teilschaden

Fntschädigt werden alle iür die Wiederherrtellung des früheren, betriebsferti"

gen Zustandes flotwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmate-

rials"

a) Aufuendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

aa) Kosten für Irsatzteile und Reparaturstoffe;

bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile

und Zulagen, ferner Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für über-

stunden sowie für Sonnlags-, Feiertagr- und Nächtarbeiten;

cc) De- und Remontagekosten;

dd) Transportkosten einschließli(h Mehrkosten für Expressfrachten;

ee) Koslen fi.ir die tA/iederherstellung des Betriebsystems, welches für die

Grundfunklion der veriicherten Sache notwendig is!
f0 Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versicherten

Sache oder delen Teile sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der

Sarhe, ferner Kosten für den Abtränsport von Tejlen in dre nächstgele-

gene geeignete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten auf-

grund der Einliefererhaftung

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertv€rbesse-

rung wird vorgenommen an

aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbraurhsmateriali€n und Arbeitsmitteln,

Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während der Lebens-

dauer der versicherten Sache erfahrungsgemäB mehrfach ausgewech-

selt werden müssen, soweit diese Teile rur Wiederherstellung der versi-

cherten Sache rerrtört oder beschädigt werden

bb) Iransportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ketten,

Seil€n, 6urten, R;emen, Büriten, Kardenbelägen und Bereifungen, Ver-

brennungsmotoren. Alkumolaloren und Röhten;

cc) Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kolben, Kolbenböden und

Kolben ringen von Kolbenmaschinen, Der Abzug beträgt 10 o/o 
Wa )aht

höchslens jedorh 50 o/o.

c) Der Versicherer leistet keine tnlschädigung für

aa) Kosten einer überholung oder sonstiger Maßnahmen, die aurh unab-

hängig von dem Versicherungsfall nötwendig gewesen wären;

bb) Mehrkosten durch Anderulgen oder Verbesserungen, die über die Wie,

derherstellung hinaulgehen;

wird eine Konstruktionseinheit, z B. ein Motor, ein Cetriebe oder ein

Baustein, ausgewe(hselt, obgleich sie neben beschädigten Teilen mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so

wird die Entschädigung hierfür angemessen gekürrl; dies gilt jedoch

nicht, wenn die Koslen, die für eine Reparatur der bexhädigten Teile

notwendig gewesen wären, die Kosten für die Auswethselung der Koa-

struhionseinheil übersteigen würden;

Werden beschädigte Teile erneuerl, obgleich eine Reparatur ohne Ce-

fährdung der Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt der Versirherer

die Koeien. die für eine Reparätur der beschädigten Teile notwendig
geweser wären, jedoch nicht mehr als die für die Erneuerung aufge-

wendeten Kosten;

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Reqie, soweil die Kosten

nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie entstanden wären;

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie;

ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung,

f0 Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich

sind, aber nicht an der versicherten Sache selbst aurgelührt werden;

gg) Vermögensschäden-

3 Tctalschaden

fnlschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altrnaterials.

4. Weilere Koslen

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wieder-

herstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer

im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

5. Grenze der Ent3ch:digung

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene 5ache entfallende Teil der

Versicherungssumme

6. tntschädigungsberechnung bei Unlerversicherung

Wenn Unierversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. I bis 5 ermit-
t€lten Eelrages ersett, der sich zu dem gan?en Betrag verhäll wie die Vers!
cherungssurnme zu dem Versicherun gswert.

7 Selbslbehalt

Der nach Nr 'l bis 6 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall uil den vercin-

barten 5elbslbehalt gekürzt

Entstehen mehrere Schäden. so wird der Selbstbehalt leweils ernzeln abgezo
gen

Entstehen die mehreren Schäden iedoch an derselben Sache und besteht außer-

dem ein Ursachenzusarnmenhang zwischen diesen Schäden, so wird der 5elbst-

behalt nur einmal abgezogen.

! I Zahlung und Vezinsung drr En8drädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die teststellungen des Versicherers zum

Crunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Oet Versicherungsnehmer kann einen Monat näch Meldung des Schadens den

Eetrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache minder-
tens zu zahlen ist-

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine wei-
tergehende Zinsplli€ht besteht:

a) Die Entschädigung ist * soweit sie nicht innerhalb eine5 Monäts nach [Iel
dung des Schadens geleistet wird - ab Fälligkeii zu verzinsen.

b) Der Zinssatr beträgt 4 Prozenl soweit nicht aus einem anderen Rechts-

grund ein höherer Zins zu zahlen ist

c) Die Zinsen werden zusammen mit der tnlxhädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Eerechnung der Fristen gemäß Nr 1 und 2 a) ist der Zeitraum nicht zu

berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmere die

Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann

4 Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung au{schieben, solange

a) Zweilel an der !mpfangsberechtigung des Venicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder stratg€r;chtliches Verfahren gegen den Versiche-

rungsnehmer oder seinen Sepräsefltanten aus Anlass dieses Versicherungs-

falles noch läuft.

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches

Der entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zuslimmung des Versi-

cherers abgetreten werden Die Zustimmüng muss erteill werden, wenn der

Versicherungsnehmer sie aus wirhtigem Gruld verlangt
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g I Sachrerständigenvedahren

1 feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen,

dass der Schaden in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird

fin solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versitherungs-

nehmer auch gemeinsam vereinbaren

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverstäodigenverfahren kann durch Veteinbarung auf weitere teststel-

hngen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3 Verfahren vor F€sßtellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) lede Partei hat in Textform einen sa(hverständigen ru benennen. Eine Par

tei, die ihren Sachventändigen benannt hat, kann die andere untet Angabe

des von ihr gerännten Sachverständigen in Textform autfordern, den :wei'

ten Sachverständigen tu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht

innerhalb von rwei Wochen na(h zugang der Aufforderung benannt, so

kann ihn die auffordernde Parlei durch das für den Schadenort zuständige

Amtsgencht ernennen lassen. ln der Artfforderung dunh den Versicherer ist

der Versicherungsnehmer auf diese Foige hinzuweisen

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mit-

bewerber des Versicherrlngsnehmers id oder mit ihm in dauernder Ge-

schäitsverbindung steht, ferner keine Peron, die bei Mitbewerbern oder

Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhäl!

nis steht.

c) Beide Sachverständige benennen In Textiorm vor Beginn ihrer Feststellungen

einen dritten Sarhverständigen als Obmann, Die Regelung unter b) gilt ent-

sprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Srchverständigen"

Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der obmann auf Anlrag

einer Partei durch das für den Schadenorl zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der SachvetstäRdigen mÜssen enthalten:

a) die ermittelten oder vetmutet€n Utsachen und den Zeitpunkt, von dem an

der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Re-

geln der Technik {rühestens erkennbar war;

b) den Umfang der Eeschädigung und der Zerstörung, insbesondere

aa) ein Vereithnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädig-

ten vereicherten Sachen mil d€ren Werten unmittelbar vor dern Stha-

den sowie deren Neuwerten zur Zeit des Schadensi

bb) die für die Wiederberchaffung oder Wiederherstellung in den Zustand

vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sacheni

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Fe:tstellung

Der Sachverständige übermittelt sein€ Feststellungen beiden Parteien gleichzei-

tig, Weichen die Fe5tttellungen der Sachversländigen voneinander ab, so über-

gibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann Dieser entscheidet Über die

streitig gebliebenen Punkte innerhalb der dulth die Fest:tellungen der Sachver-

ständigen gerogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-

teien gleichz€itig.

Die Feststellungen det Sachverständigen oder des 0bmannes rind {Ür die Ver-

trägsparteien verbindlich, wenn nitht na€hgewiesen wird, dass sie oflenbar von

der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund die:er verbindlichen

Feststellungen berechnet det Versicherer die Enschädigung.

lm talle unverbindlicher teststellungen erfolgen diese durch gerichtlithe Ent-

scheidung Dies gilt auch. wenn die Sachverständigen die Fenstellung nicht

tref{en können oder wollen oder sie vetzögern

5. Kosten

So{ern nicht etwas andeteg v€teinbart ist, trägt iede Partei die Kosten ihres

Sachverständigen. Die Kosten des 0bmannes tragen beide Paneien je zur Hä|ft€.

7 0bliegenheiten

0urch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers nicht berührt,

! 10 Wiede*reücigeschaffte si(hrn
1. Anzeigepilicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermi$elt, so hat der Versi-

cherungsnehmer dies nach Kenntni:erlangung dem Versicherer unverzü9lich in

Textfom anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 5ache

zurückerlangt, bevor die volle tntschädigung für diese 5ache gezahlt worden

ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache inner-

halb von zwei Wochen dem Versicheret zur Verfügung stellt. Andernfalk ist ei-

ne für diese 5ache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungenehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache

zurückerlangt, nachdem {ür diese 5ache eine Ent5chädigung in voller Höhe ih-

res Versicherungswertes gezahlt wotden is! so hat der Versicherungsnehmer

die Entschädigung zurückzuzahlen odet die Sache dem Versicherel zur Verfü-

gung ru stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von

zwei Wochen nach Emp{ang einer schriftlichen Aufforderung des Vetsicheters

auszuüben; nach lruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahkecht auf den

Versicherer über

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung

Hat der Vetsicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen S:che

zurütkerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden isl,

die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so

kann der Versicherungsnehmet die Sache behalten und muss sodann die Ent-

schädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen

nach Fmpfang einer schriftlichen Aufforderung des Veaichererl nicht bereit so

hat der Versicherungsnehm€r die 5ache im Einvernehmen mit dem Vetsicherer

öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen Von dem trlös abzüglich der Vet-

kaufskosten erhält der Vetsicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten

bedingungsgemäßen Entschädigung entspritht.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versiche-

rungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Eesitz wieder zu v€rschatf€n.

6 Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer den Venicherer rurückerlangte Sachen zur Ver-

fügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle

sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen

5ind wiederbeschalfte Sachen beschädigt worden. so kann der Versicherungs-

nehmer Entschädigung nach den Grundsät en dieses Verttages auch dann ver-

langen oder behalten, wenn die Sachen nach Nr, 2 bis Nr.4 bei ihm vetbleiben

8 Besitzeriangung durch den Vetsicheter

Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache. so

gelten Nr. t bis Nr. 7 entsprechend.$ 1 1 Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmet anstelle der im Versicherungsvertrag bezeich-

neten Sache eine andere, jedoch technisch vetgleichbare Sache, so besteht

flach entsprechender Anzeige des Versichetungsnehmers hierlür vorläufige De-

ckung,

Die vorläulige Deckung endet

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Eeqinn eines weiteren Vertrages übet vorläufige Deckung mit gleichar-

tigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Eeendigung der Vertragsverhandlungen,

spätestensjedoch nach 3 Monaten.
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Abschnitt B

! t Anzoigepfii(htrn des Vexichenrngnehnrers oderscines Verfeter bir zum

Verüagsxhluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepilicht von cefahrumständen

Det Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem
Versicherer alle ihrn bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der

Versi<herer in Textform gefiagt hat und die für dessen Ent:chluss erheblich

sind, den Vertrag mit dem vereinbarten lnhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach

seiner Vertragserklärung. aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-

form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepilitht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsälzlich verletzt
und hätte der Versicherer bei Kennlnis der nicht angezeigten Gefahrum-

stände den Vertrag auch zu anderen Sedingungen geschlossen, so werden

die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-

trägsbestandteil

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung

werdan die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode

Vertragsb€nandt€il,

Erhöht sich durch eine Verlragsänderung die Prämie um mehr als 10 Pro"

zent oder schließt der Versicherer die Gelahrabsicherung für der nicht an-
gezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungrnehmet den Vertrag in-

nerhalb eines Monats nach Zugang der Miteilung des Versicherers ohne

Einhaltung einer Frist kündigen. ln dieser Mitteilung der Vertragsänderung

hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht

hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. '1, kann der

Verstcherer vom Vertrag zudckireten, es sei denn, der Versicherungsneh-

mer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässrg verletzt
8ei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsn€hmers ist dos Rücktriltsrecht
des Versicherers ausgeschlossen. wenn der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten

Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte
lritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er

nicht zur Leistung verpflichtel, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist
nach, dass die Verletzung der Anzeigepilichl sich auf einen Umstand be-

zieht, der weder für den [intritl oder die Feststellung des Versicherungsfal-

les noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistulgspflicht des Ver-

sicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht

a.glistig verletzt ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter [inhtl-
tung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versichsrer

hätte den Vertrag bei Kenntnis der ni(ht angez€;giten Umständen zu glei-

chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und

zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den

nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte

e) An{echtung

Das Recht des Versicherers. den Vertrng wegen arglistiger läuschung anzu-

fechten, bleibt unberührt

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Vetsicherers

Die R€thle zur Vertragsänderung (2 ä), zum Rücktitt (2 b) oder zur Kündigung
(2 c) musi der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen

und dabei die Umstände angeben, aut die er seine Erklärung stützt; zur B€-

gtündung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach

deren Kenntniserlangung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit d€m Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Ver-

lelrung der Anzeigep{licht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm
jeweils geltend gemachte Recht begründen,

4" RechGfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 ä), rum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung

(2 c) stehen dem Versicherer nqr zu, wenn er den Vsrsicherungsnehmer durch

gesonderte Mitteilung in Textform aul die Folgen der Verletzung der Anzeige,

pllicht hingewiesen hat.

5 VerlreterdesVersicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Verlreter des Versicherungsnehmers geschlossen,

so sind bei der Anwendung von Nr. I und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist

des Ve(reters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers

zu berücksichtigen.

D* Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht voßätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertre
ter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläsigkeit zur last fällt,

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 12 a), zun Rücktritt (2 b) und

zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss;

dies gilt nicht für Versicherungsfälle. die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

Die Frist beläuft rich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein

Vertreter die Anzeigep{licht vonätli(h oder arglistig verletrt hat.

! 2 Beginn des Venicherungschutses, Fälligkeit Folgen verryäteterZablung oder
Nichtahlung der Erst- oder Einmalpdmie

1 BeginndesVersicherungsschutzes

Der Versirherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr, I und 4
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2 Fälligkeit der Frsl oder Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie isr - unabhängig von den Bestehen eines Wi-
denufrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versi-

cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist
die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2

bestimmien Zeitpunkq beginnt der Versicherungsschutz ersl nachdem die Zah-

lung bewirh ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder
getrotfenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige prämie fiühestens
einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in ßaten gilt die ersle Rate als erste Prä-

mre.

3, Rücktriüsrecht des Versicherers bei Zahlungsvenug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden

Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer yom Vertrag zurücktreten,

solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der ßücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzah-

lung nicht zu vertreten hat.

4 LeislungsfreiheitdesVersicherers

Wenn der Versirherungsnehmer die erste oder einmalige Främie nicht zu dem

nach Nr 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für
einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-

lung verpflichteq wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte MifieF
lung in lextform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein

auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aulmerksam qemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die

Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

! 3 Ende des Vertrages; Ende des Veßidrerungssdrutes

1 Dauer

Der vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-

schlossen

2 5tillschweigendeVerlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag

um jeweils ern Jahr. wenn nicht einer der Vertragsparteien spälestens drej Mo-
nate vor dem Ablauf des .ieweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-
gang€n ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaulzeit von mehr als drei Jahren zum Ab-
lauf des dritten oder jedes darauf folgenden .lahres unter Einhaltung €iner Frist

von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigtwerden,

Die Kündigung muss dem Versicherer spälestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

8ei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne

dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeilpunkt

! 4 Folgepümie

1 Fölligkeit

a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versi-

cherungsperiode fällig

b) Die Zahlung gilt als rechtzeilig, wenn sie innerhalb des im Versicherungs-

schein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeilraums bewirkt ist.
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2. Schadenersatz bei Venug

lsl der Versicherungsnehm€r mit der Zahlung einer Folgeprämie in Venug, ist

der Versicherer berxhtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entständenen

Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsretht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtreitiger Zah-

lung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffor-

dem und eine Zahlungsfrist von mindestens rwei Wo(hen ab Zugang der

Zahlungsautforderung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirkram, wenn der Versicherer je Vertrag die rück-

ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kost€n im Einzelnen beziffert

und außerdem auf die Rechtsfolgen - leistungslreiheit lld Kündigungs-

recht - aulgrund der nicht fiistgerechten Zahlung hinweist,

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche-

rungsfall ein und ist der Versichetungsnehmer bei Eintdtt des Versiche-

runqsfalles mjt der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Vet-

rug, so ist der Veßicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei

c) Der Versicherer kann nath Ablauf der in der Mahnung gesetztefl Zählungs-

fiist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wir-

kung kündigen. sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-

schuldeten Eeträge in Verzug ist

Die Kündigung kann mit der Eestimmung der Zahlungsfrist so verbunden

werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-

nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.

Hieraui ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrü(klich hin-

2uweisen

4. Zahiung der Prämi€ nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines

Monats nach der Kündiqung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-

den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristabläuf die Zahlunq leislet

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers {Nr 3 b} bleibt unbe-

tührt"

! 5lasßchriftvcrfahnn
1 Pflichten desVersicherungsnehmers

lst zur Einziehung der Prämie das laslschrifuerfahren vereinbart worden, hat

der Versicherungsnehrner zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine aus-

reichende Deckung des Konlos zu sotgen.

2. Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Venicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien,

trotz wiederholtern Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist

der Versicherer berechtigt, die Lastschrifwereinbarung in Textfom tu ktindigen.

Der Versicherer hat in det Kündigung datauf hilzuweisen, dass der Versiche-

rungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünitige Ptämien

selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-

schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

! 6 Ratenzahlung

lsl Raienzahlüng verernbatl, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den verein-

barten Zahlungsterminen als gestundet

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort lällig,

wenn der Versiclprungsnehmet mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät

oder wenn eine Entschädigung fällig wird

5 7 Prämie b€iwmitigrr Verträgsbeendigung

1. AllgemeinerGrundsatz

a) lm Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf det Ver-

sicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode

nur derjeniqe Teil der Prämie zu, der dem zeitraum entspricht, in dem der

Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte lnteresse nach dem Eeginn der Versicherung weg,

steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beansptuchen können,

wenn die Versicherung nur bit zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre,

zu dem der Versicherer vom Wegiall des lnteresses Kerntnis erlangt hat.

2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widenuf, Rürktritt, Antechtung und fehlen-

dem versicherten lnleresse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragsetklärung in-

nerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. hat der Versicherer nut den auf

die Zeit nach Zugang des Widenu{s entlallenden leil der Prättien tu erstöt-

ten. Vorausset2ung ist dass der Versicherer in der Selehrung über das Wi-

denufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und d€n zu zahlenden

Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass

der Versicherungsschutz vor Ende der Widenufsfrist beginnt.

lst die Eelehrung nach Sät 2 unterblieb€n, hat der Versicherer zusätzlich die

für das erste Versicherungsjahr gezahlte PIämie zu erstatten; dies gilt nicht

wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag

in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungwerhältris durch Rikktrift des Versichererc beendet, weil

der Versicherungsnehmer 6efahrumstände, nach denen der Versicheret vor

Venragsännahme in Textform Elragt hat, nicht angez€igt hat,50 steht derft

Versicheter die Prämie bis rum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu

Wird das Versicherungsv€rhällnis durch Rückkitt des Versicheren beendet

weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden

is!, so steht dem Versicherer eine angemessene 6eschäfßgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versirherers vve-

gen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicheret die Prämie bis

zum Wirksamwerden der Anfechlungserklärung zu-

d) Der Vericherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpilichtet wenn

das versicherte lnteresse bei Beginn der Versicherung nicht besteht oder

wenn das lnteresse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unterneh-

men oder für ein anderes künftiges lnteresse genommen ist, nicht €ntsteht.

Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht

venichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vennögensvorteil zu verschaf-

fen, ist der V€rlrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie

bis zu dem Zeitpunkt zu, lu dern er von den die Nichtigkeit begründenden

Umständen Kenntnis erlangt.

g 8 obliegenheiten des Venicherungsnehmen

1 Obliegenheiten vor Eintritt d€s Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des V€rsich€tungsfalle:

aa) die notwendigen lnformationen über die Eigenschaften oder Verände-

rungen des Eaugrundes und die Grundwasserverhältnisse einzuholen und

zu beachten;

bb) eine gänzliche Unterbrxhung der Arbeiten auf dem Baugrundstück oder

eines Teils davon dem Versicherer unverzüglich anzureigen;

cc) alle soastigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten"

b) Verleut der Versichetungsnehmer vorsäulich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintrift des Versicherungsfalles ggenüber dem Versicherer

zu erfüllen hat, so kann der Versichetei innerhalb eines Monats, nachdem

er von der Verletzung Kenntnis erlangt hal den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgetchlossen, wenn der Versi-

cherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch

grobfahrlässig veiletzt hat.

2. 0bliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versichetungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu

sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis €r-

langt hat, unverzüglich - gegebeneofalls auch mündlich oder telefo-

nisch - anzureigen;

cc) Weisungen des V€rsicherers zur Schadenabwendungf-minderung - ge-

gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die

Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Vetsicherers zur Schadenabwendung/-minderung, so-

weit für ihn zumutbar, zu befolgen [rteilen mehrere an dem V€rsiche-

rungsvertrag be!€iligte Velsicherer unterschiedliche Weisungen, hat der

Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden dutrh strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich

der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Veneichnis der ab-

handen gekommen€n Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle

oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer {reigegeben worden

sind Sind Veränderungen unungänglich, sind das Schadenbild nach-

vollziehbar zu dokumentieren ir B. durch totos) und die beschädigten

sächen bis z{, ainer Eesichtlgung durch den Versicherer aufrubeurahren;

hh) soweit mäglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - auf Ver-

langen in Schriftform - .u erteilen, die zur Feststellung des Versiche-

rungsfalles oder des Urnfanges der Leistungspflicht des Versicherets er-

iorderlich ist :owie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha'

dens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer ange{orderte Belege beizubringen, deren Beschaffung

ihm billigerweise zugemutet werden kanr;

b) Steht das Recht auf die vedmgliche leistung des Vesiclprer einem Dritten zu,

so hat di€s€r die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfallr zu erfüllen - soweit

ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umsländ€n moglich ist
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3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverleuung
a) Verletrt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vor,

sätzlich. so ist der Versicherer von der Verpllichtung zur Leistang frei
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-

rechtigt, seine leistung in dem Verhältsris zu kürzen, das der Schwere des

Verschuldens des Versicherungsnehmers entspri(ht
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-

mer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer argiistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
jedoch zur Leistung verpf|<htet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist. dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die feststellung oder den Um-
fang der leislungspflicht des Versicherers urächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine lach tintritt des Versicherungsfalles

bestehende Auskunfu- oder Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer

nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durrh gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfol-
ge hingewiesen hat.

! 9 Gehhrerl*ihung

1- Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vedragserklärung
des Versicherungsnehmers die tätsächlich vorhandenen Umstände so ver-
ändert werden, dass der lintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergröße-

tung d€s Schadens oder die ungerechtiertigte lnanspruchnahme des Versi-
cherers wahlscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen,
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer
vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenr sich die Gefahr nur un-
erheblich erhöht hat oder nach den Umständet als rnituersichert gelten soll.

2 Pflichten desVersicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen
oder deren Vornahme dulch einen Driften gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ges-

tattet hat so mlss er diese dem Versicherer unverzüglich anzergen.
c) Eine Gefahr€rhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung lnabhän-

gig von seinem Willen eintritt, muss der Versirherungsnehrner dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen, nächdem er von ihr Kenntnis erlangt hät

3. Kündigung oder Verträgsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Vedetzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann
der Versirherer den Verlrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsneh-

mer seine Verpilichtung vorsätzlich öd€r grob fahrlässig verletzt hat. Das

Ni(htvorliegen von Vo6atz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen..

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer un-

ter Iinhaltung einer frisl von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gelahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und

c) bekann! kann er den Vertrag unt$ Einhaltung einer frist von einem

Monat kündigen

b) Vertragsänderung

Stätt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine selnen Gesrhältsgründsätzen entsprechende erhöhte prämie

verlangen oder die Absicherutg der erhöhten Gefahr ausschließen.

€rhöht sich die Prämie als folge der Gefahrerhöhung um mehr als.l0 pro-

zent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Ge{ahr aus,

so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mineilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi,
gen, ln der Mitleilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrag:anpassung nach Nr. 3

erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monäts ab Kenntnis des Versiche-
rers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zlstand wieder,
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat

5. Leistungsfieiheit wegen Ge{ahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpllichtet, wenn der Versicherungsnehmer serne

Pflichten nach Nr 2 a) vorsätzlich verleut hat. Verletzt der Versicherungs-

nehmer diese fflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in d€m Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-

dens des Versicherungsnehmers entspricht Das Nirhtvorliegen einer gro-
ben Fahrlüsigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für ei-
nen Versicherungsfall, der späler als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein.
tritt, zu d€m die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Ver:icherungsnehmer seine Anzeigepllicht vorsälz-
lich verletzt hat, Hat der Versicherungsnehmer seine p{licht grob fahrlässig

verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprech€nd. Die teistungspflicht des Ver-
sicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt,
tu dem ihm die Anzeige hätte rugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die leistungspllicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehrner nachweist dass die Gefahrerhöhung

nicht ursächlich für den fintrift des Versicherungsfalles oder den Um-
fang der leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des fintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht er-
folgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Ge-

fahrerhöhung eine seinen 6eschäftsgrundsätzen entsprechende erhöh-
te Prämie verlangt

I l0 Übewenicherung

übersteigt die Versicherungssumme den Wert des venicherten lnteresses erheblich,
so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer vellangen, dass

zur Beseitigung der Übelversicherung die Versicherungssumme mit so{ortiger Wir-
kung herabgesetzt wird.

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist {ür die Höhe der prämie d€r getrag

maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen lnhalt geschlossen worden wäre,

Hat der Venicherungsnehmer die überversicherung in der Absicht geschlossen. sjch
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von
den die Nichtigkeit begri.indenden Umständen Kenntnis erlangt,

! 1l Mehrcn Venkhenr
'l Änzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein lnterc5se gegen dieselbe Gefahr versichert,
ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzutei-
len. ln der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme

anzugeben.

2. Rechtslolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflichr (siehe Nr. 1) vorsätzlich
oder grob {atrrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnift I Nr, g be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Einlritt des Veniche-
rungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Irt bei mehreren Versicherern ein lnteresse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert und übersteigen die Velsicherungssummen zusammen den Versiche-

rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 5umme der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversiche-

rung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpilichtet, dass
jeder für den Betrag atfzrrkommen haq dessen Zahlrrng ihm nach seinem
Vertrage obliegt; der Veisicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. satz I gilt
entsprechend, wenn die Verlräge bej demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versitherungsnehmer oder det Versicherte aus ändeten Versi-
cherungsverträgen Entschädigung für denselben 5rhaden, so ermäßigt sich
der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-

schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher is! als wenn der Ge-
samtb€trag der Versicherungssummen, aus denen die prämien enechnet
wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen €rmäßigt sich der Ansprurh
in der Weise, dass aus allen Verträg€n insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamlbetrag der versicherungssummen

in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre,
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-

schlossen, sich dadurch einen rechßwidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht gesrhlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer stehl die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von
den die Nichtigkeit begründenden Urnständen Kenntnis erlangt
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4. Beseitigungder Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer de' Vertrag, durch den die Mehrfachversi-

cherung entstanden isl, oh0e Kemlnis von dem [ntstehen der Mehrfach-

versicherung geschlossen, kann e' verlangen, dass der später geschlossene

Vertrag aufgehoben oder die Ver:kherungssumme untet verhältnismäßiger

Minderung der Prämie auf den I€ lbetrag herabgesetzt wird, der durch die

Irühere Versicherung nicht gedeckl ist

Die Aufhebung des Veilrages od:r die Herabsetzung der Versicherungs'

summe und Anpassüng der Pränd-. werden zu dem Zeitpunkl wirksam, zu

dem die Erklärung dem Versichetet zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind aud anzuwenden, wenn die Mehrfachversi-

cherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss det mehreren Versi'

cherunqsverträge der Versicherun :swert gesunken ist.

5ind in diesem Fall die mehreren tlersicherungsverlräge gleichzeitig oder im

Einvernehmen det Versicherer gschlossen worden, kann der Versiche"

rungsnehmer nut die vethällnisräßige Herabsetzung der Vetsicherungs'

summen und der Prämien verlangrn.

5 t2 Versicherung für fumde Redrnung

1. RechteausdemVertrag

Der Versicherungsnehmer kann den V:rsicherungsvertrag im eigenen Namen für

das lnteresse eines Dritten {Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus

diesem Vertrag sleht nur dem Vetsich:rungsnehmer und nicht auch dem Versi-

cherten zu, Das gilt auch, wenn der Vetsicherte den Versicherungsschein besitd.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsneh-

mer den Nachweis verlangen. dass d:r Versicherte seine Zustimmung dazu er
teilt hat. Der Versicherte kann die Z;hlung der Entschädigung nur mit Zusiim'

mung des Versicherungsnehmers verl.mgen.

3. Kenntnis rnd Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das \erhalten des Versitherungsnehmers von

rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für {remde Rechnung

auch die Kenntnis und das Verhalrn des Versicherten zu berücksichtigen,

Soweit der Vertrag lnteressen &s Versichetungsnehmers und des Verst-

cherten umiasst muss sich der Wrsicheruagsnehmer lür sein lnteresse das

Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn

der Versicherte Repräsentart des Versicherungsnehmers ist,

b) Auf die Kennlnis des Versicherter kommt es nicht an, wenn der Verttag

ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Be-

nachrichtigung des Versicherungsrehrners nicht möglich oder nicht zumut-

bar war,

c) Auf die Kenntnis des Versicherte' kommt es dagegen an, wenn der Versi-

cherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versithetten gesthlossen

und den Versicherer nicht darübe'informied hat.

! l3 ilbcrgang von Enatanspdichen

1 übergang von Ersatransprüch€n

Steht dem Versicherungsnehmer eir [rsatzanspruch gegen einen Dritten zu,

geht dieser Anspruch auf den Verstherer über, so weit der Versicheter den

Srhaden ers€tzt.

Der Übergang kann nicht zum Narheil des Versicherungsnehmers geltend ge-

macht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des {ersichetungsnehmers gegen eine Person,

mit der er bei Eintritt des Schadens ir häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der

übergang nicht geltend gemacht w:rden, es sei denn, diese Person hat den

Schaden vorsäulich verursacht.

2. 0bliegenheiten zur Sicherung von Ersalzänsprüchen

Oer Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung

dieses Anspruchs dienendes Recht Lnter Beachtung der geltenden Form- und

tristvorschriften zu wahren, und narr Übergang des Ersatzansptuchs auf den

Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versichets soweit erforderlich

mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer dbse 0bliegenheit vorsätzlich, ist der Versi'

cherer zur Leistung insoweit nicht ve'pflichtet als er infolge dessen keinen fr-
satz von dem Dritten erlangen kann. lm Fall einer gtob fahrlässigen Verletzung

der Obliegenheit ist der Versichere' berechtigt, seine Leistung in einem der

Schwere des Vetschuldens des Versi*erungsnehmers entsprechenden Verhält-

nis zq kürzen; die Beweislast für dae Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit

trägt der Versicherungsnehmer.

sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung

oder Ablehnung der Entschödigung zugegangen sein

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kürdigt der Versicherungsnehrner, wkd seine Kündigung sofort nach ihrem Zu-

gang beim Versicherer wirksam, Det Versicherungsnehmel kann jedoch

bestimmen, dass die Kündigung zu einem späleren Zeitpunkt, spätestens ie-
doch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, witksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim

Versicherungsnehmer wirk:am.

S 1 5 Keine Leistungipfli(ht aus besonderen Gründen

1 . Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiiührung des Verslchetungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so

ist der Versicherer von der Entschädigungspllicht frei.

lst die Herbeiführung des 5chadens durch rechtskräftiges Stra{urteil wegen

Vorsatres in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die

vorsätzliche Herbeilührung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob lahrlässig herbei, so ist

der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-

schuldens des Versicherungsnehmets entsprechenden Verhältnis zu kürren.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht lrei, wenn der Versicherungs-

nehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe

der Entschädigung von Sedeutung sind, tä!scht oder zu täuschen vetsuchl.

lst die Täutrhung oder der fäuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil

gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges odet Belrugsversuches fesL

gestellt, so gellen die Voräussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

g I 6 Anzeigen, Willense*lärungen, ftis(hriftenänderungen

1 Form

So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in diesem Vertrag

nicht etwas anderes bestimml ist, sind die für den Versicherer bestimmten Et-

klärungen und Anzeigen, die das Vetsicherungsverhältnis betrelfen und die

unmittelbar gegenüber dem Versichetel erfolgen, in lextform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptvemaltung des Versicherers oder

an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-

zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen Über den Zu-

gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2, Nichtanzeige einer Anschriften- bzw- Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer

nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-

mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brieles

an die lelzte dem Versicherer bekannte Anschrift.

Entsprechendes gilt bei einerdem Versicherer nichtangezeigten Namensänderulg.

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Btiefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewetblichen Niederlassung

Hat der Versichetungsnehmer die Vetsicherung unter der Anschtift seines Ge-

werbebetriebs abgeschlossen, iinden bei einer Vetlegung der gewerblichen

Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung

5 1 l Vollmacht des Veßich€rungsyergeE s

1. ErklärungendesVersicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmet

abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref{end

a) den Abschluss bzw. den WidenuJ eines Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und lnlormationspflichten vor Abschluss des Vertrages und wäh'

rend des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versichetet ausgefertig-

te Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu

übermitteln

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollrnächtigr, Zahlungen, die der Vetsiche-

rungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines

Versicherungsvertrags an ihn leistet. anzunehmen,

Eine Eeschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nut gegen

sich gellen lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vomahme der Zahlung

kannte oder in Folge grcber Fahrlässigkeit nicht kannte.

$ l4 K{indigung narh dem Versk}rerungshll

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintrin eines Versicherunq;falles kann jede der Vertragsparteien den

Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären.
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518 lm Mietvertrag geregelte Selbstbehalte zwischen Mieter und Vermieter
Folgende abweichende Selbstbehalte sind vertraglich zwischen dem
Mieter und Vermieter vereinbart und gilt es im Schadenfall zu beachten

Selbstbehalt bei einem Listen-Neuwert
des Gerätes bis 25.000,00 EUR

1.500,00 EUR

Selbstbehalt ber einem Listen-Neuwert
des Gerätes bis 100.000,00 EUF.

3.000,00 EUR

Selbstbehalt bei einem Listen-Neuwert
des Gerätes bis 250.000,00 EUF

5.000,00 EUR

Selbstbehalt bei Verlust oder Diebstahl 25 % des Neuwertes
des Gerätes,
mindestens jedoch
1.500,00 Euro

Bei Abbrucharbeiten, d. h. Arbeit3n mit Hydraulikhammer, Abbruch- und S22
Sortiergreifer, Abbruchschere, etc. Arbeiten in Tunneln gilt im Schadenfall
die doppelte Selbstbeteiligung.

519 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanlen zurechnen lassen.

S20 Verjährung
die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Veriährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von dem Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
lst ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

S21 Zuständiges Gerich
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der
Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung

seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag
um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der
Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den
Sitz oder der Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.
Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer
ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag
um eine
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht
geltend machen.

Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht
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